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Gesetzesbeschluss 
des Deutschen Bundestages

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Deutschen 
Rentenversicherung Bund und der Deutschen Renten-
versicherung Knappschaft-Bahn-See (RVBund/KnErG-ÄndG)

Der Deutsche Bundestag hat in seiner 121. Sitzung am 24. Oktober 2019 

aufgrund der Beschlussempfehlung und des Berichtes des Ausschusses für 

Arbeit und Soziales – Drucksache 19/14418 – den von der Bundesregierung 

eingebrachten

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes zur Errichtung der 

Deutschen Rentenversicherung Bund und der Deutschen Rentenversi-

cherung Knappschaft-Bahn-See (RVBund/KnErG-ÄndG)

– Drucksache 19/13446 –

mit beigefügten Maßgaben, im Übrigen unverändert angenommen.

Fristablauf: 15.11.19 

Erster Durchgang: Drs. 350/19
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Nach Artikel 1 wird folgender Artikel 1a eingefügt: 

‚Artikel 1a 

Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung – in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), das zuletzt durch Artikel 29 
des Gesetzes vom 4. August 2019 (BGBl. I S. 1147) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 68 Absatz 7 Satz 1 wird durch die folgenden Sätze ersetzt: 

„Bei der Bestimmung des neuen aktuellen Rentenwerts werden für die Bruttolöhne und  
-gehälter je Arbeitnehmer nach Absatz 2 Satz 2 die dem Statistischen Bundesamt zu Beginn 
des Kalenderjahres vorliegenden Daten für das vergangene und das vorvergangene 
Kalenderjahr zugrunde gelegt. Bei der Ermittlung des Faktors nach Absatz 2 Satz 3 werden 
für die Veränderung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer für das vorvergangene 
und das dritte zurückliegende Kalenderjahr die bei der Bestimmung des bisherigen aktuellen 
Rentenwerts verwendeten Daten zu den Bruttolöhnen und -gehältern je Arbeitnehmer 
zugrunde gelegt.“ 

2. § 177 Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„Bei der Bestimmung der Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer sind für das vergangene 
Kalenderjahr und für das vorvergangene Kalenderjahr die Daten zugrunde zu legen, die dem 
Statistischen Bundesamt zu Beginn des Kalenderjahres, in dem die Bestimmung erfolgt, 
vorliegen.“ ‘ 
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